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A PLANZEICHNUNG 

siehe Planblatt 

 

B FESTSETZUNGEN  

siehe Planblatt 

 

C HINWEISE 

siehe Planblatt 

 

D VERFAHRENSVERMERKE 

siehe Planblatt 
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E BEGRÜNDUNG 

1 .  Recht sg rund lagen ,  Au f s t e l l ungsbesch l u ss ,  Ge l tungsbere i ch  

1.1 Rechtsgrundlagen 

Der Bebauungs- und Grünordnungsplan basiert auf den folgenden Rechtsgrundlagen in der jeweils 

zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Fassung: 

BauGB  Baugesetzbuch 

BauNVO  Baunutzungsverordnung 

BayBO  Bayerische Bauordnung 

BayBodSchG  Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Bunden-Bodenschutzgesetzes 

BayDSchG  Bayerisches Denkmalschutzgesetz 

BayLplG  Bayerisches Landesplanungsgesetz 

BayNatSchG  Bayerisches Naturschutzgesetz 

BayWG  Bayerisches Wassergesetz 

BIMSchG  Bundesimmissionsschutzgesetz 

BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz 

GaStellV  Garagen- und Stellplatzverordnung 

NWFreiV  Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung 

PlanZV  Planzeichenverordnung 

ROV  Raumordnungsverordnung 

TRENGW  Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von 

gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 

TRENOG Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von  

gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer 

TrinkWV  Trinkwasserverordnung 

WHG  Wasserhaushaltsgesetz 

  

Alle Gesetze, Verordnungen, Regelungen, Satzungen etc., auf die innerhalb dieser Planung verwiesen 

wird, können über den Markt Altmannstein eingesehen werden. 

1.2 Aufstellungsbeschluss 

Der Marktgemeinderat des Marktes Altmannstein hat gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch die Aufstellung 

des Bebauungsplans „Sondergebiet Campingplatz Ried“ beschlossen.   

Es soll ein Sondergebiet, welches der Erholung dient, Stellplätze für Zelte, Wohnwägen und Wohn-

mobile, gemäß § 10 BauNVO, ausgewiesen werden.  

Die geplanten Festsetzungen weichen von den Darstellungen des geltenden Flächennutzungsplans 

mit Landschaftsplan ab. Deshalb ist eine Änderung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan 

nach § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren erforderlich. 

1.3 Geltungsbereich 

Die Vorhabenfläche liegt am nordöstlichen Rand der Ortschaft Ried in der Gemeinde Altmannstein. 

Die Teilbereiche werden derzeit landwirtschaftlich bzw. als Streuobstbestände genutzt und grenzen 

im Osten an die Ortsverbindungsstraße Fl.Nr. 293 Gmkg. Laimerstadt bzw. im Westen an den Wirt-

schaftsweg Fl.Nr. 299 Laimerstadt.  
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Lage der Fläche, ohne Maßstab 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 307/1 Gemarkung Laimerstadt, und hat eine Gesamtflä-

che von ca. 0,8 ha. Darin sind Ausgleichsflächen enthalten. 

 

Luftbild der Fläche, ohne Maßstab 

Der Bebauungs- und Grünordnungsplan wird wie folgt umgrenzt: 

o im Norden durch landwirtschaftliche Flächen (Fl.-Nrn. 307, Gmkg. Laimerstadt)  

o im Osten durch eine Ortsverbindungsstraße (Fl.Nr. 293, Gmkg. Laimerstadt)  

o im Süden bzw. Südwesten durch einen landwirtschaftlichen Betrieb (Fl.-Nr. 343, Gmkg. Lai-

merstadt) 

o im Westen durch einen Wirtschaftsweg (Fl.-Nr. 299, Gmkg. Laimerstadt) 
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2 .  E r fo rde rn i s  de r  P l anau f s t e l l ung  und  Besch re ibung  der  s täd tebau-

l i chen  Ausgangss i tua t i on  

2.1 Ziele des Bauleitplans 

Ziel der Bauleitplanung ist die Entwicklung eines Sondergebietes, das der Erholung dient und als 

Campingplatz genutzt werden kann.  Das Gebiet ist derzeit im Flächennutzungsplan als landwirt-

schaftliche Fläche ausgewiesen. 

Auf dem direkt angrenzenden Flurstück Fl.-Nr. 343 sowie auf dem betroffenen Flurstück 307/1, Ge-

markung Laimerstadt wird durch einen Familienbetrieb ein Nebenerwerbsbauernhof mit Bienenhal-

tung sowie Direktvermarktung geführt.  

Der Campingplatz soll als Zuerwerb zur Landwirtschaft sowie der Imkerei den Erhalt des landwirt-

schaftlichen Betriebes sichern, der Daseinsvorsorge für die nachfolgenden Generationen dienen und 

den Tourismus in der Gemeinde Altmannstein fördern. 

Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 

aufgrund § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauGB bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes als Grundlagen 

der Abwägung immer zu berücksichtigen und nach § 1 Abs. 7 BauGB gerecht abzuwägen. 

Die bedeutsamen Ziele des Umweltschutzes für den Bebauungs- und Grünordnungsplan sind: 

o Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 

Landschaft sind grundsätzlich so gering wie möglich zu halten 

o insbesondere sind die Belange des Menschen hinsichtlich des Lärms, Geruchs und sonstigen Im-

missionsschutzes sowie der Erholungsfunktion und die Kultur- und sonstigen Sachgüter zu be-

rücksichtigen 

o nachteilige Auswirkungen auf die Lebensraumfunktion von Pflanzen und Tieren sind so weit als 

möglich zu begrenzen, das heißt Beeinträchtigungen wertvoller Lebensraumstrukturen oder für 

den Biotopverbund wichtiger Bereiche sind wo möglich zu vermeiden 

o Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes auch im überörtlichen Zusammenhang sind 

soweit wie möglich zu vermeiden; durch bauplanungs- und bauordnungsrechtliche sowie grün-

ordnerische Festsetzungen ist eine ansprechende Gestaltung und Einbindung des Baugebietes in 

das Orts- und Landschaftsbild zu gewährleisten 

o Die Versiegelung von Boden sowie der Verlust von landwirtschaftlichen Flächen und anderer Frei-

räume ist möglichst zu begrenzen, sonstige vermeidbare Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

sind zu vermeiden 

o nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Grundwasser und Oberflächengewässer) 

sind entsprechend der jeweiligen Empfindlichkeiten (z.B. Grundwasserstand, Betroffenheit von 

Still- und Fließgewässern) so gering wie möglich zu halten. 

o Auswirkungen auf das Kleinklima (zum Beispiel Berücksichtigung von Kaltluftabflussbahnen), die 

Immissionssituation und sonstige Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima und Luft sind auf 

das unvermeidbare Maß zu begrenzen. 

Zwangsläufig gehen mit der Ausweisung der Sondergebiete unvermeidbare Beeinträchtigungen der 

Schutzgüter einher, die insbesondere im Umweltbericht genauer behandelt werden.  

Die Fläche bietet sich aufgrund der Ortsrandlage sowie der teilweise bisherigen Nutzung als Trek-

king/Zeltplatz an. Die Ausweisung der Stellplätze für Zelte, Wohnwägen und Wohnmobile verbessert 

die Anbindung und Zugänglichkeit des Naturpark Altmühltal.  

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan wird im Parallelverfahren zur Aufstel-

lung des Bebauungsplans gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Somit entwickelt sich der Bebauungs- 

und Grünordnungsplan aus dem Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan. Der Bebauungs- und 

Grünordnungsplan ist unter der Voraussetzung, dass die Änderung des FNP im Vorfeld genehmigt 

wird, nicht genehmigungspflichtig. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungs- und Grünordnungsplan 
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„Sondergebiet Campingplatz Ried“ kann nach Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung durch 

öffentliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt werden. 

2.2 Alternativenprüfung 

Auf Ebene des Bebauungsplanes sind in erster Linie alternative Erschließungsmodelle zu überprüfen, 

um die Variante mit dem geringsten Eingriffsrisiko umzusetzen. 

Es ist davon auszugehen, dass alternative Standorte bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanung 

überprüft wurden und dies auf Ebene des Bebauungsplanes entfallen kann. 

Als Alternative zur Ausweisung des Bebauungsplanes in der vorliegenden Fassung wurden folgende 

Möglichkeiten geprüft: 

1. Keine Neuausweisung und Belassen der Flächen im jetzigen Zustand (Nullvariante): Es entsteht 

kein zusätzliches touristisches Angebot, sodass wirtschaftliche Impulse für die Region ausbleiben. 

Zudem wird das Potenzial zur gezielten Stärkung der Erholungsfunktion nicht genutzt. 

2. Eine Zufahrt zur Ortsdurchfahrt von Ried, der „Dorfstraße“, ist im südöstlichen Ende des Gel-

tungsbereiches sowie im westlichen Ende zuerst über den Wirtschaftsweg auf die „Dorfstraße“ 

vorgesehen. Die interne Erschließung der Stellplätze im Sondergebiet ist im Bebauungsplan le-

diglich als Vorschlag enthalten, um die Nutzung der Flächen den aktuellen Ansprüchen der Erho-

lungssuchenden anpassen zu können.  

2.3 Bedarfsnachweis 

Der Bedarfsnachweis erfolgt in der Begründung auf Ebene des Flächennutzungsplans, welcher im 

Parallelverfahren geändert wird. 

3 .  Rahmenbed ingungen  und  P l anungsvorgaben  

3.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms des Landes Bayern, Fortschreibung Stand 

1. Juni 2023 liegt der Markt Altmannstein im allgemeinen ländlichen Raum. Für die Vorhabenfläche 

trifft das LEP keine gebietskonkreten Festlegungen.  

 

 

 

 



BBP „Sondergebiet Campingplatz Ried“  Begründung mit Umweltbericht 

Vorentwurf vom 25.02.2026  Seite 10 von 42 

 

Auszug LEP, Anhang 2 – Strukturkarte 

 

Grundsätzlich sind kommunale Bauleitplanungen an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Ein-

schlägige Vorgaben für die Siedlungsentwicklung sind insb. in Kapitel 3 „Siedlungsstruktur“ des Lan-

desentwicklungsprogramms Bayern festgehalten. Die Ziele der Landesplanung (Z) sind einer ge-

meindlichen Abwägung nicht zugänglich, Grundsätze (G) sind dagegen im Rahmen der Abwägung zu 

berücksichtigen.  

 
Hierbei kommen insbesondere in Betracht: 

- „LEP 3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Siedlungsent-

wicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen, den 

Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und der Stärkung der zusam-

menhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden. 

(G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichti-

gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.  

(G) Die Entwicklung von Flächen für Wohnzwecke, gewerbliche Zwecke sowie für Versorgungs- und 

Freizeiteinrichtungen soll abgestimmt erfolgen. Ergänzend kann auf der Grundlage interkommunaler 

Entwicklungskonzepte ein Ausgleich zwischen den Gemeinden stattfinden. 

(G) Die Ausweisung größerer Siedlungsflächen soll überwiegend an Standorten erfolgen, an denen 

ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- Versorgungs- und 

Infrastruktureinrichtungen in fußläufiger Erreichbarkeit vorhanden ist oder geschaffen wird. 

- LEP 3.2 Innenentwicklung und Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu 

nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begründet nicht zur Verfü-

gung stehen. 

- LEP 3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungs-

struktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuwei-

sen.“ 

 (Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, 2023) 

Der Geltungsbereich schließt direkt an die bestehende Bebauung der Ortschaft Ried an und ist inso-

fern als angebunden im Sinne des LEP-Ziels 3.3 zu bewerten. Eine Zersiedelung oder bandartige 

Entwicklung ist durch die Planung nicht zu erwarten. 

Eine fußläufig erreichbare ÖPNV-Anbindung ist durch die Haltestelle in Laimerstadt gegeben.  
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3.1.2 Regionalplan Region Ingolstadt (Planungsregion 10) 

 

Ausschnitt Regionalplan, Karte 1 – Ziele der Raumstruktur 

Der Regionalplan steuert die übergemeindlichen Entwicklungen auf regionaler Ebene, die das Lan-

desentwicklungsprogramm für ganz Bayern vorgibt. Entsprechend dem Regionalplan der Planungs-

region 10 – Region Ingolstadt sind für den Planbereich folgende Grundsätze und Ziele betroffen: 

Entsprechend der Karte zur Raumstruktur befindet sich Altmannstein im allgemeinen ländlichen 

Raum. 

Die Zielkarte 3 Landschaft und Erholung zeigt eine bestehende Nutzung bei Tettenwang. Der Gel-

tungsbereich liegt nicht innerhalb eines landschaftlichen Vorbehaltsgebietes oder Landschaftsschutz-

gebietes. Weitere Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete oder landschaftspflegerische Maßnahmen sind 

nicht betroffen. 

Die Vorhabenfläche liegt innerhalb des Naturparks Altmühltal. 

 

 

Dem Vorhaben stehen keine Ziele der Regionalplanung entgegen. 

3.1.3 Flächennutzungs- und Landschaftsplan 

Das Gebiet des geplanten Bebauungs- und Grünordnungsplans ist im wirksamen Flächennutzungs-

plan bisher als landwirtschaftliche Fläche dargestellt.  

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. Der betreffende Bereich wird zukünftig 

als Sondergebiete (SO) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 BauNVO dargestellt.  
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Auszug Flächennutzungsplan 

3.1.4 Schutzgebiete 

Die Betroffenheit des Geltungsbereiches wurde auf folgende Schutzgebiete geprüft: 

Internationale Schutzgebiete 

Biosphärenreservat nicht betroffen 

Europäische Schutzgebiete 

FFH-Gebiete nicht betroffen 

Vogelschutzgebiete nicht betroffen 

Nationale Schutzgebiete 

Nationalparke nicht betroffen 

Nationale Naturmonumente nicht betroffen 

Naturschutzgebiete nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete nicht betroffen 

Naturparke Der Geltungsbereich liegt im Naturpark „Altmühltal“. 

Naturdenkmäler (Flächen, Symbole) nicht betroffen 

Wasserschutzgebiete und Gebiete mit Hochwasserlast 

Trinkwasserschutzgebiete nicht betroffen 

Heilquellenschutzgebiete nicht betroffen 

Überschwemmungsgebiete nicht betroffen 

Wassersensible Bereiche nicht betroffen 

Quellen: Fin-Web, Bayernatlas, Umweltatlas 

3.1.5 Arten- und Biotopschutz 

Flächen des Arten- und Biotopschutzes liegen nicht innerhalb des Geltungsbereiches. Geprüft wurden 

folgende Schutztypen: 

Arten- und Biotopschutz 

Biotopkartierung nicht betroffen 

Wiesenbrüterkulisse nicht betroffen 

Feldvogelkulisse-Kiebitz nicht betroffen 

Arten- und Biotopschutzprogramm nicht betroffen 
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Biotope nach §30 BNatSchG nicht betroffen 

Quellen: Fin-Web, Bayernatlas, Umweltatlas 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens ist zu prüfen, ob durch die Planung einer oder mehrere der ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgelöst werden, 

gegebenenfalls wären die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Ver-

boten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen.  

Folgende Verbotstatbestände sind definiert: 

o Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und 

damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsfor-

men. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gewahrt wird. 

o Störungsverbot: Erhebliches Stören der Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 

Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.  

o Tötungsverbot: Gefahr von Kollisionen, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die 

jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadenvermeidungsmaßnahmen 

signifikant erhöht. Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung 

ihrer Entwicklungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 

 

Die vorhandene Vegetation im Bearbeitungsgebiet ist geprägt durch die landwirtschaftliche Nutzung. 

Die Vegetation setzt sich aus wenigen Arten zusammen und weist deshalb eine für den Naturhaushalt 

untergeordnete Bedeutung auf. Unter Berücksichtigung der bestehenden intensiven Nutzung ist der 

Bereich als stark gestört und anthropogen beeinflusst einzustufen. Seltene bzw. gefährdete Arten 

sind deshalb voraussichtlich auszuschließen. Besonders wertvolle Lebensräume oder geschützte Bi-

otope werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Die bisherige Nutzung sowie der vorzufindende Bestand führen entsprechend einer vereinfachten 

Abschätzung zu der Annahme, dass im Geltungsbereich durch die geplante Bebauung keine Verbots-

tatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG einschlägig sind.  

Flächen als Ausweichquartier sind im Umfeld ausreichend vorhanden, so dass mit der geplanten 

Bebauung keine erhebliche Beeinträchtigung lokaler Populationen zu erwarten ist.  

Es werden voraussichtlich für keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für keine europäi-

schen Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie unter Berücksichtigung von Vermeidungs-

maßnahmen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfüllt. Es wird daher voraussichtlich keine 

Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG benötigt. 

3.2 Planverfahren 

Der Ablauf des Bauleitplanverfahrens ist im Planteil beschrieben. 

Die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans erfolgt im Regelverfahren parallel 

zur Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans. 
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3.3 Erschließung 

3.3.1 Verkehrstechnische Erschließung 

Die übergeordnete Verkehrsanbindung des Vorhabengebietes erfolgt über die Staatsstraße ST2232, 

welche von Tettenwang nach Lobsing führt. Die Zufahrt erfolgt im Laimerstadt von der Kreisstraße 

EI 33. Die Zufahrt zum Planungsgebiet erfolgt über die Dorfstraße.  

Innerhalb des Geltungsbereiches ist die Anlage von Erschließungsanlagen nur in absolut notwendi-

gem Maß zulässig. Auf eine möglichst geringe Versiegelung ist zu achten. 

3.3.2 Kanäle und Abwasserbeseitigung 

Der Geltungsbereich kann ordentlich an das kommunale Entwässerungssystem angeschlossen wer-

den. Das Oberflächenwasser sollte, wenn möglich, über die belebte Bodenzone versickert werden. 

Soll gesammeltes Niederschlagswasser erlaubnisfrei versickert werden, sind die Vorgaben der Ver-

ordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser 

(Niederschlagwasserfreistellungsverordnung – NWFreiV) mit den dazu ergangenen Regeln zum 

schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu be-

achten. 

Aus ökologischen Gründen ist auf eine möglichst geringe Befestigung zu achten. Versiegelte Flächen 

sind auf ein Minimum zu beschränken. 

Bei Starkniederschlägen und Schneeschmelze darf wild abfließendes Oberflächenwasser nicht zum 

Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Die schadlose Ableitung des Oberflächenwassers ist 

sicher zu stellen. 

3.3.3 Wasserversorgung 

Die Versorgung des Baugebietes mit Trinkwasser ist durch die kommunale Wasserversorgung sicher-

gestellt.  

Die Bekanntmachung zum Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (VollzBekBayFwG) des Bay-

erischen Staatsministeriums des Innern vom 28.05.2013 (Az.: ID-2211.50-162) empfiehlt den Kom-

munen, bei der Ermittlung der notwendigen Löschwassermenge die Technischen Regel zur Bereit-

stellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung – Arbeitsblatt W 405 der Deut-

schen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) anzuwenden. 

Es wird die Verwendung von Überflurhydranten empfohlen. Wird die Löschwasserversorgung durch 

Löschwasserbehälter sichergestellt, sind die Vorgaben der DIN 14230: 2012-09 (Unterirdischer 

Löschwasserbehälter) einzuhalten. 

3.3.4 Energieversorgung / vorhandene Leitungen mit Schutzzonen 

Die Stromversorgung des Baugebietes kann durch einen Versorgungsträger sichergestellt werden. 

Bei der Erschließungsplanung sowie bei der Pflanzung von Gehölzen sind die einschlägigen Schutz-

bestimmungen der Leitungsträger zu beachten. 

3.3.5 Abfallentsorgung 

Für die Abfallentsorgung ist der Landkreis Eichstätt zuständig. Es gelten die landkreisspezifischen 

Regelungen zur Müllentsorgung. 

Für den im Holsystem zu entsorgenden Abfall wird auf Folgendes hingewiesen: Gemäß §16 Nr. 1 der 

geltenden Unfallverhütungsvorschriften Müllbeseitigung (BGV C 27) können Stellflächen für Müllge-

fäße nur direkt angefahren werden, wenn grundsätzlich ein Rückwärtsfahren der Müllfahrzeuge nicht 
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erforderlich ist und die Fahrwege nach der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 aus-

gestattet und die Transportwege bei Dunkelheit beleuchtet sind. Andernfalls sind die Müllgefäße an 

der nächsten anfahrbaren Stelle bereit zu stellen, so dass eine Verkehrsbehinderung ausgeschlossen 

werden kann. 

3.3.6 Telekommunikation 

Es erfolgt die Erschließung durch einen Erschließungsträger. 

3.4 Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Dieser Punkt wird im Umweltbericht unter „Schutzgut Mensch“ behandelt. Im vorliegenden Kapitel 

wird der Immissionsschutz hervorgehoben behandelt, da Maßnahmen und Festsetzungen nötig sind, 

um gesunde Wohnverhältnisse in den betreffenden Teilen des Baugebiets sowie auch für die anlie-

genden Flächen zu gewährleisten. 

In der Satzung zum Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen in Form von abstrakten und konkreten Festsetzungen nach §9 Abs. 1 BauGB in Verbindung 

mit §1 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 11 BauNVO bzw. §9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu treffen. 

3.5 Begründung zur Grünordnung, Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

„Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlagen für Leben und Ge-

sundheit des Menschen … im besiedelten und unbesiedelten Bereich … zu schützen, …; der Schutz 

umfasst die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 

Landschaft“ (aus § 1 BNatSchG). 

„Grünordnungspläne sind von den Kommunen aufzustellen, sobald und soweit dies aus Gründen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist; …“ (Art. 4 Abs. 2 BayNatSchG). 

Für die Belange des Umweltschutzes ist gemäß §2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, 

in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 

zusammengefasst sind. Der Umweltbericht ist Teil der Begründung; auch seine Ergebnisse liegen der 

gemeindlichen Abwägung zu Grunde. 

Die während und nach der öffentlichen Auslegung bzw. durch die Beteiligung der Träger Öffentlicher 

Belange gewonnenen zusätzlichen Erkenntnisse zu den jeweiligen Schutzgütern sind nachträglich 

einzuarbeiten. 

3.6 Ausgleich nach den Grundsätzen für die Anwendung der naturschutzfachli-

chen Eingriffsregelung 

Nach §1a BauGB sind die „Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-

gungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes…“ in 

der Abwägung zu berücksichtigen. „Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Fest-

setzungen …“. 

Die Kommune soll die durch die Bauleitplanung vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft so 

gering als möglich halten und unvermeidbare Eingriffe ausgleichen. Es ist nachzuweisen, auf welche 

Art den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Rechnung getragen wird. Hierzu sind 

besonders grünordnerische Maßnahmen innerhalb des Baugebiets geeignet, die auch dazu beitragen, 

den Eingriff und damit den notwendigen Ausgleich zu minimieren. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird ausführlich im Umweltbericht als Teil der Begrün-

dung behandelt. 
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Hier sind, neben der Eingriffs-Ausgleichsermittlung auch die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen zu finden. Diese Maßnahmen und 

Festsetzungen wurden in die Satzung eingearbeitet. 

3.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Planung 

(Monitoring) 

Nach §4c BauGB haben die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen der Bauflächenauswei-

sung zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen zu ermitteln 

und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die im Umweltbericht beschriebenen Maßnah-

men zum Monitoring sind laufend durchzuführen. 

3.8 Befreiungen 

Befreiungen von Festsetzungen werden nur mit Zustimmung der Kommune oder vom Landratsamt 

erteilt, wenn die Voraussetzungen nach §31 Abs. 2 BauGB erfüllt sind. In diesem Fall ist ein normales, 

baurechtliches Verfahren erforderlich, die Genehmigungsfreistellung entfällt.  

3.9 Land- und Forstwirtschaft 

Die an den Geltungsbereich angrenzenden land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen müssen 

bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung keine Einschränkungen hinnehmen. Das betrifft auch die Aus-

bringung von Gülle und Jauche. Die gesetzlichen Regelungen zu Pflanzabständen von Bäumen und 

Gehölzen zu angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen sind zu beachten. 

3.10 Zusammenfassende Erklärung 

„Dem Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie 

die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebau-

ungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüf-

ten, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde“ (§10 Abs. 4 

BauGB). 

Die zusammenfassende Erklärung ist dem ausgefertigten Bauleitplan zur Bekanntmachung beizufü-

gen. 

4 .  Beg ründung  der  s täd tebau l i chen  und  g rünordner i s chen  Fes t set -

zungen  

Der vorliegende Bebauungsplan sieht die städtebauliche Ordnung eines Teilbereichs des Marktes Alt-

mannsteins vor. Die Ausweisung eines Campingplatzes erfolgt entsprechend des Bedarfs an städte-

baulich vertretbarer Stelle. 

Die zu erwartenden negativen Auswirkungen der Bebauung und die Flächenversiegelung werden 

durch die Festsetzungen zur Grünordnungsplanung sowie zum Ausgleich kompensiert. Durch die Lage 

der Ausgleichsfläche im Geltungsbereich wird eine Aufwertung direkt am Eingriffsort geschaffen und 

damit werden auch die Auswirkungen auf die Anlieger sowie das Landschaftsbild effektiv verringert. 

Siehe hierzu auch den Umweltbericht mit Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

und der Detaillierung der Ausgleichsmaßnahmen.  

Durch die festgesetzte GRZ sowie die vorgeschriebene Pflanzung von Bäumen erfolgt die Durchgrü-

nung der Baufläche. Die Artenauswahl der Gehölze, die sich an der potenziellen natürlichen Vegeta-

tion und robusten Kultursorten orientiert, fördert heimische Artengesellschaften und die lokale Bio-

diversität. Sie erweisen sich in der Regel als resistent gegenüber störenden Einflüssen und sind ge-

genüber fremdländischen Arten für die heimischen Tier- und Pflanzenwelt in größerem Umfang von 

Nutzen. 
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4.1 Grenzen 

Der Geltungsbereich wird durch die dargestellte Grenze begrenzt. Die getroffenen Regelungen und 

Festsetzungen sind ausschließlich auf den Geltungsbereich anzuwenden.  

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Die bauliche Nutzung im Geltungsbereich ist als sonstiges Sondergebiet, das der Erholung dient – 

Campingplatz gemäß § 10 BauNVO festgesetzt. 

In dem Bereich können Stellplätze für Zelte, Wohnmobile und Wohnwägen zur Durchreise inkl. der 

zugehörigen Infrastruktur errichtet werden.  

4.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl definiert. Diese wird aufgrund der 

Ortsrandlage unter dem Orientierungswert des § 17 BauNVO für den Bereich sonstiger Sondergebiete 

festgesetzt. 

Die Abwägung erfolgt zwischen dem ländlichen Charakter des Bereichs und dem Ziel des Flächen-

sparens. 

4.4 Baugrenzen, Bauweise, Abstandsflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenze definiert. An-

forderungen, zum Beispiel aus Gründen des Schutzes des Landschaftsbildes, der Ortsentwicklung 

sowie auf Grund von Anbauverbotszonen (entlang der Staatsstraße) sind hierbei berücksichtigt. 

Die offene Bauweise dient der Wahrung des ländlichen Charakters und fördert die Durchlässigkeit für 

Flora und Fauna. 

Zur Wahrung der nachbarschaftlichen Interessen sowie der ausreichenden Belüftung und Belichtung 

sind die Abstandsflächen lt. Den aktuellen Regelungen der BayBO einzuhalten. 

4.5 Baugestaltung 

Die Höhenlage der Oberkante des Erdgeschoss-Fußbodens ist begrenzt, um eine Einbindung in das 

Ortsbild und die Wahrung der nachbarschaftlichen Interessen zu gewährleisten. 

Zusätzlich sind für den Geltungsbereich Maximalhöhen ab der jeweils maximal zulässigen FOK-Höhe 

festgesetzt, um die Höhenentwicklung der Gebäude zu steuern. 

4.6 Werbeanlagen 

Zur Berücksichtigung der Lage sind Werbeanlagen ausschließlich am Ort der Leistung zulässig. Die 

Werbefläche darf die zulässige Größe nicht überschreiten. Die nächtliche Beleuchtung von Werbean-

lagen sowie elektrische Wechselwerbeanlagen sind aus Gründen des Emissionsschutzes sowie zur 

Minimierung des Eingriffs nicht zulässig. Werbeanlagen und sonstige Hinweisschilder sind so anzu-

bringen, dass Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht gestört werden. 

4.7 Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen 

Stellplätze sind entsprechend der Garagen- und Stellplatzverordnung vom 30. November 1993 (GVBl. 

S. 910, BayRS 2132-1-4-B), die zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 

605) und durch § 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist, zu 

ermitteln und im Bauantrags- bzw. Freistellungsverfahren nachzuweisen.  
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Aus ökologischen Gründen sind Stellplätze nur in versickerungsfähigen Belägen (z. B. Pflasterbelag 

mit Versickerungsfugen (bereits ab ca. 0,5 cm), Rasengitter, Natur- und Betonsteinpflaster mit Ra-

senfugen, wassergebundene Decken, Schotterrasen oder Fahrspuren mit durchlässigen Zwischen-

räumen) zu erstellen, sofern eine Vollversiegelung z. B. aus Gründen des Gewässerschutzes oder der 

Barrierefreiheit nicht zwingend erforderlich ist. 

Die Höhe von Garagen und Nebenanlagen sind aus städtebaulichen Gründen und zur Einbindung in 

das Ortsbild auf eine maximale Höhe von 3,00 m über dem Planungsgelände begrenzt.  

Zur Erzielung eines stimmigen städtebaulichen Bildes ist einerseits die Errichtung von Wellblechga-

ragen unzulässig sowie andererseits die Dachform als prägendes Element der des Hauptgebäudes 

anzupassen. Flachdächer in begrünter Form sind aus ökologischen, klimatischen und wasserwirt-

schaftlichen Gründen immer zulässig. 

Zum Erhalt der Ortstypik sind keine gebäudeunabhängigen Anlagen zur Gewinnung von Energie aus 

regenerativen Rohstoffen zulässig. 

4.8 Einfriedungen 

Zur Minimierung des Eingriffs ist die Errichtung von Zaunsockeln sowie blickdichter Einfriedungen 

unzulässig. Zur Verminderung von negativen ökologischen Auswirkungen wird die Festsetzung ge-

troffen, dass die Durchlässigkeit für Kleintiere im Bereich von 10 cm ab dem Boden gewährleistet 

sein muss. Die Begrenzung der Gesamthöhe auf maximal 2 m und die Vorgabe, Einfriedungen mit 

Sträuchern zu hinterpflanzen, dient zur Verringerung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 

4.9 Verkehrsflächen 

Die Erschließung des Baugebietes erfolgt über eine neu zu errichtende Zufahrtsstraße. Diese ist nur 

unter Verwendung versickerungsfähiger Beläge zugelassen. Eine vollständige Versiegelung ist nicht 

zugelassen.  

Aus ökologischen Gründen ist auf eine möglichst geringe Befestigung zu achten. Untergeordnete 

bzw. gering belastete Verkehrsflächen und sonstige aufgrund ihrer Nutzung nicht zwingend zu be-

festigende Flächen sind deshalb mit un- oder teilversiegelten Belägen zu befestigen. Eine Versiege-

lung ist nur in dem Umfang zulässig, wie es eine einwandfreie Benutzung der Verkehrsfläche erfordert 

und andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen. 

4.10 Gestaltung des Geländes 

Das natürliche Gelände soll weitestgehend unverändert beibehalten werden. Die Differenzierung der 

geplanten Geländehöhen in einzelne Bereiche dient der bestmöglichen Einbindung in das vorhandene 

Gelände.  

Zum Schutz des Bodens ist für Aufschüttungen gegebenenfalls ausschließlich inertes Material oder 

Aushubmaterial des Planungsbereiches zu verwenden. Jegliche Beeinträchtigungen, wie Bodenver-

dichtungen oder Bodenverunreinigungen, sind zu vermeiden. Deshalb soll das Gelände auch nur bei 

trockenen Boden- und Witterungsverhältnissen befahren werden. Das Befahren bei ungünstigen Bo-

denverhältnissen ist zu vermeiden, ansonsten sind Schutzvorkehrungen zu treffen. Geeignete Ma-

schinen (Bereifung, Bodendruck) sind auszuwählen. 

Durch geeignete Maßnahmen ist sicher zu stellen, dass kein Oberflächenwasser auf Nachbargrund-

stücke abgeleitet wird. Daher sind Versiegelungen auch nur in begrenzten Umfang zugelassen. 
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4.11 Energieversorgung, Leitungsverlegung, Schutzabstände 

Das Baugebiet wird mit den erforderlichen Infrastrukturen versorgt. Die Versorgungsträger werden 

im Rahmen der Erschließungsplanung kontaktiert, um eine Koordinierung der Leitungsverlegung zu 

ermöglichen. 

Die Trassen der Versorgungsleitungen sind entsprechend der anerkannten Regeln der Technik zu 

errichten und freizuhalten. Die Abstimmung mit den Versorgungsträgern hat ggf. zu erfolgen. 

4.12 Grünordnung, Natur und Landschaft 

Zur Eingrünung ist die Pflanzung von Bäumen und Gehölzen zur Sicherstellung der Durchgrünung 

des Geltungsbereiches und damit zur Minimierung des erfolgenden Eingriffs in Naturhaushalt und 

Landschaftsbild vorgesehen. Je nach Grundstücksgröße oder Anzahl der vorgesehenen PKW-Stell-

plätze ist die entsprechende Zahl von Bäumen zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Auswahl 

der Bäume hat entsprechend der Artenliste zu erfolgen. Die Verwendung von Sorten entsprechend 

der Optimierung des Standorts ist zulässig.  

Die Artenliste ist für alle Pflanzungen mit Pflanzverpflichtung verbindlich anzuwenden. Zur Minimie-

rung des Eingriffs ist die Anlage der Freiflächen sowie deren Bepflanzung unmittelbar nach Fertig-

stellung der Hauptbaumaßnahme umzusetzen. 

Zur Kompensation von nicht zu vermeidenden Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind 

Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Die Bilanzierung des Kompensationsbedarfs und die Beschrei-

bung der Maßnahmen sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

4.13 Grundwasser, Entwässerung 

Durch Baumaßnahmen darf das Grundwasser nicht beeinträchtigt werden. Versiegelte Flächen sind 

aus ökologischen Gründen, konkret zum Schutz der Bodenfunktionen, auf ein Minimum zu beschrän-

ken.  

Das Niederschlagswasser ist zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Verringerung des Eingriffs wo 

möglich breitflächig über die belebte Bodenzone zu versickern oder rückzuhalten. Auf die Nieder-

schlagswasserfreistellungsverordnung sei an dieser Stelle verwiesen. Zur genauen Bestimmung und 

Dimensionierung der Sammel- und Versickerungsanlagen sind entsprechende Berechnungen mit den 

Bauantragsunterlagen bzw. im Genehmigungs-Freistellungsverfahren vorzulegen. 

Zur Vermeidung von nachteiliger Beeinflussung von Nachbargrundstücken darf Oberflächenwasser 

nicht auf Nachbargrundstücke abgeleitet werden.  

Keller und andere vergleichbare Anlage, die von Hang- und Schichtenwasser betroffen sein könnten 

bzw. sich unterhalb der Entwässerungsebene befinden, müssen wasserdicht ausgeführt sein, um 

Schäden zu verhindern. 

4.14 Immissionsschutz 

Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs gewährleisten zu können (Verkehrssicher-

heit), dürfen von der Außenbeleuchtung keine Blendwirkungen auf Verkehrsteilnehmer ausgehen. 

Dafür notwendige bauliche Maßnahmen decken sich mit den folgenden Vorgaben für eine insekten-

freundliche Beleuchtung. 

Zur Minimierung des Eingriffs in den Naturhaushalt ist für alle Formen der Außenbeleuchtung aus-

schließlich insektenfreundliches Licht mit einer Abschirmung nach oben und an den Seiten zu ver-

wenden, sodass das Licht nicht weiter als horizontal ausgestrahlt wird. Damit wird erreicht, dass eine 

deutlich geringere Zahl an Insekten angelockt wird, so dass die Insektenmenge weniger stark durch 

die Beleuchtung verringert wird. Auf diese Weise wird das Nahrungsangebot vor allem für Fleder-

mäuse und Vögel nicht wesentlich beeinträchtigt. Zur Reduzierung der Lichtverschmutzung im 
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Geltungsbereich sind weitere Hinweise zur Anbringung bzw. Verteilung der Leuchten zu beachten. 

Die Leuchten sind nicht höher als unbedingt nötig anzubringen, um nur das unbedingt nötige Raum-

volumen auszuleuchten. Gleichzeitig sollen mehr kleinere Leuchte, die jeweils eine kleinere Fläche 

abdecken als wenig große, die ein weites Feld bzw. Raumvolumen beleuchten, verwendet werden. 

Baubedingt kann es kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung kommen. Diese ist jedoch vorüberge-

hend und daher als gering erheblich einzustufen. 
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F UMWELTBERICHT 

1 .  E in l e i tung  

Mit dem vorliegenden Umweltbericht wird den gesetzlichen Anforderungen nach Durchführung einer 

sogenannten Umweltprüfung Rechnung getragen, welche die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie der 

EU in nationales Recht darstellt. 

Aufgabe des Umweltberichts ist es, alle Umweltbelange sowie die Standortauswahl für die Bebauung 

unter dem Blickwinkel der Umweltvorsorge zusammenzufassen. 

Der Umweltbericht soll den Prozess der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltbelan-

gen festhalten und so die Grundlage zur Abwägung mit konkurrierenden Belangen bilden, die in 

anderen Teilen der Begründung darzulegen sind. Er dokumentiert den Abwägungsvorgang und das 

Abwägungsergebnis und belegt, dass den verfahrensrechtlichen Anforderungen bei der Ausweisung 

nachgekommen wurde. 

Zweck der Umweltprüfung ist es, einen Beitrag zur Berücksichtigung der Umweltbelange bei der 

Zulassung von Projekten zu leisten und dadurch der Umweltvorsorge zu dienen. Die Umweltprüfung 

umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die 

Schutzgüter Menschen, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur- und 

Sachgüter, einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. Umfang und Detaillierungsgrad des Um-

weltprüfung hängen von der jeweiligen Planungssituation bzw. der zu erwartenden Eingriffserheb-

lichkeit ab. 

Der Umweltbericht begleitet das gesamte Bauleitplanverfahren vom Aufstellungs- bis zum Satzungs-

beschluss. Auf diese Weise soll eine ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und Um-

welt sichergestellt und dokumentiert werden. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum 

Bebauungsplan. 

Nach §2 Abs. 4 Satz 4 BauGB ist das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung zu berücksichti-

gen. 

Zwangsläufig gehen mit der Ausweisung des Baugebietes unvermeidbare Beeinträchtigungen der 

Schutzgüter einher, die im Weiteren im Einzelnen dargestellt werden.  

Die Bearbeitung des Umweltberichts erfolgt gemäß dem Leitfaden „Der Umweltbericht in der Praxis“ 

der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, ergänzte Fassung vom 

Januar 2007 und gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ des Bayeri-

schen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom Dezember 2021. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele der Bauleitplanung 

Der Bebauungs- und Grünordnungsplan ein Sondergebiet aus. Der Geltungsbereich liegt am nord-

westlichen Rand der Ortschaft Ried. Die genaue Lage und Abgrenzung sind den Ausführungen in der 

Begründung zu entnehmen. Die Erschließung erfolgt über eine neu zu errichtende Zufahrtsstraße, 

welche an die Ortsstraße anschließt. 

Der Geltungsbereich umfasst die Fl.Nr. 307/1 Gemarkung Laimerstadt. 

Die Gesamtfläche des geplanten Baugebiets beträgt ca. 0,8 ha. 

Auf dem direkt angrenzenden Flurstück Fl.-Nr. 343 sowie auf dem betroffenen Flurstück 307/1, Ge-

markung Laimerstadt wird durch einen Familienbetrieb ein Nebenerwerbsbauernhof mit Bienenhal-

tung sowie Direktvermarktung geführt.  

Der Campingplatz soll als Zuerwerb zur Landwirtschaft sowie der Imkerei den Erhalt des landwirt-

schaftlichen Betriebes sichern, der Daseinsvorsorge für die nachfolgenden Generationen dienen und 

den Tourismus in der Gemeinde Altmannstein fördern. 
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Im geltenden Flächennutzungs- und Landschaftsplan ist das Gebiet als landwirtschaftliche Fläche 

dargestellt. Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes weichen von den Darstellungen des 

Flächennutzungsplans ab. Somit ist eine parallele Änderung des Flächennutzungsplans nach § 8 Abs. 

3 BauGB erforderlich. Der betreffende Bereich wird im Flächennutzungsplan im Parallelverfahren als 

Sondergebiete (SO) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 BauNVO bzw. Ausgleichsflächen geändert. 

Weitere Ausführungen sind der Begründung zum Bebauungsplan bzw. zur Änderung des Flächennut-

zungsplans zu entnehmen. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-

ten Ziele des Umweltschutzes die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, 

und ihrer Berücksichtigung 

Es sind die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Abfall- 

und Wassergesetzgebung sowie Bundes-Bodenschutzgesetz in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu be-

rücksichtigen.  

Die Darstellung erfolgt u. a. in der Begründung des Bebauungsplans. 

Schutzgebiete  

Die Betroffenheit der Schutzgebiete bzw. des Arten- und Biotopschutzes ist bereits in der Begründung 

zum Bebauungsplan unter 3.1.4 Schutzgebiete bzw. 3.1.5 Arten- und Biotopschutz behandelt. 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparks „Altmühltal“. Im Planungsgebiet selbst liegen 

keine geschützten Flächen nach Arten- und Biotopschutzprogramm oder Natura 2000. Das Biotop 

7136-0096-011 „Einzelhecken, Feldgehölz und Ranken um Laimerstadt und südlich Tettenwang“ liegt 

ca. 150 m südlich der Fläche. Es erfolgt kein Eingriff.  

Sonstige Fachpläne und -programme z.B. Immissionsschutzrecht sowie kommunale Umweltquali-

tätsziele sind für die vorgesehene Fläche nicht vorhanden. 

2 .  Bes tandsau fnahme und  Bewer tung  der  Umwel tausw i rkungen  e in -

sch l i eß l i ch  de r  P rognose  be i  Du rch füh rung  der  P lanung  

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen un-

terschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-

stands (Basisszenario) 

2.1.1 Schutzgut Mensch und Gesundheit 

Der Planungsbereich selbst besitzt als landwirtschaftlich genutzte Fläche bzw. als Trekking/Zeltplatz 

keine direkte Bedeutung für die Erholungsnutzung. In unmittelbarer Nähe liegt der Naturpark „Alt-

mühltal“.  

Wirtschaftliche Nutzungsansprüche bestehen auf einer Teilfläche bisher durch die Landwirtschaft. 

Die Fläche dient weder dem Lärmschutz noch hat sie besondere Bedeutung für die Luftreinhaltung.  

Zusammenfassend sind für die bestehende Bebauung keine erheblichen Auswirkungen in Bezug auf 

Lärm zu erwarten. Ebenso sind im Hinblick auf die Lufthygiene, bei Einhalten rechtlich-öffentlicher 

Vorschriften erhebliche Umweltauswirkungen nicht zu befürchten. 

Eine Fernwirkung durch den Campingplatz ist durch die Lage am Ortsrand ausgeschlossen. Es wird 

kein gänzlich neues und damit störendes Bauelement in der freien Landschaft geschaffen. Zudem 

kann das Vorhaben über Eingrünungsmaßnahmen in die Landschaft eingebunden werden. 
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2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Als potenzielle natürliche Vegetation wird in der Pflanzensoziologie der Endzustand der Vegetation 

bezeichnet, der sich einstellen würde, wenn sie sich unter den heutigen Standortbedingungen ohne 

weiteren Einfluss des Menschen entwickeln könnte. Sie braucht mit der ursprünglichen Vegetation 

nicht übereinstimmen. 

Als Grundlage dieser Betrachtung dienen die Untersuchungsergebnisse nach SEIBERT (1968) zur 

potenziellen natürlichen Vegetation Bayerns, die aufbauend auf Bodeneinheiten und unter Berück-

sichtigung von Höhenlagen und Klimaverhältnissen Vegetationsgebiete beschreiben. Ergänzende 

Kartierungen einzelner Transsekte in Bayern von JANNSEN und SEIBERT (1986) haben zu neuen 

Erkenntnissen geführt. 

Demnach würde sich im Geltungsbereich auf lange Sicht Waldmeister-Buchenwald im Wechsel mit 

Waldgersten-Buchenwald sowie Christophskraut-Waldgersten-Buchenwald; örtlich mit Bergulmen-

Sommerlinden-Blockwald sowie punktuell auch Seggen-Buchenwald, Schwalbenwurz-Sommerlin-

den-Blockwald sowie Vegetation waldfreier Trockenstandorte entwickeln.  

Die Vegetation der Flächen setzt sich aus Obstbäumen zusammen, die erhalten werden sollen. Ar-

tenschutzrechtliche Belange sind auf Ebene der Bebauungspläne näher zu betrachten. 

Die konkrete Betroffenheit von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für keine europäischen 

Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnah-

men ist auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu ermitteln.  

Flächen der Wiesenbrüter- oder Feldvogelkulisse sind durch die Planung nicht betroffen. 

Es wird daher voraussichtlich keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung gem. 

§ 67 BNatSchG benötigt.  

Es befinden sich keine kartierten Biotope in der Umgebung zum Geltungsbereich.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Geltungsbereich eine lediglich geringe Be-

deutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere aufweist. Flächen mit hoher Bedeutung sind von der 

Überbauung nicht betroffen.  

Es werden keine Flächen nach Biotopkartierung überplant. 

2.1.3 Schutzgut Boden und Fläche 

Boden dient als Pflanzen- und Tierlebensraum, als Filter, für die Wasserversickerung und -verduns-

tung sowie der Klimaregulierung. Zudem hat er seine Funktion als Produktionsgrundlage für die 

Landwirtschaft. Belebter, gewachsener Boden ist damit nicht ersetzbar. 

Die Gemeinde Altmannstein liegt innerhalb der Naturraumeinheit D61 Fränkische Alb, innerhalb der 

Untereinheit 082 – Südliche Frankenalb.  

Die Übersichtsbodenkarte 1:25.000 liefert folgende Ergebnisse: 
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Übersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000 - rot umrandet: Geltungsbereich 

 

Im Geltungsbereich liegt die Legendeneinheit 8g - „Fast ausschließlich Braunerde aus (schuttführen-

dem) Schluff bis Ton (Gesteine des Malm, Lösslehm)“ vor. 

Das Standortpotential für die natürliche Vegetation hat geringe bis mittlere Bedeutung für die natür-

liche Vegetation, da keine extremen Umweltbedingungen anzutreffen sind. 

Das Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen und das Rückhaltevermögen für Schwerme-

talle werden auf Grundlage der Bodenschätzung bewertet. 

 

Abbildung Bodenschätzung - rot umrandet: Geltungsbereich 

 

In der Bodenschätzungskarte wird für die gesamte Fläche das Kürzel L3DV angegeben. 

Das Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen wird dementsprechend für diesen Bereich als 

mittel (3) bewertet, das Rückhaltevermögen für Schwermetalle als hoch (Wertklasse 4).  
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Die Zustandsstufe liegt bei 4, das heißt die natürliche Ertragsfähigkeit ist hoch. Die Ackerzahl liegt 

bei 64 und somit über dem Durchschnitt des Landkreises Eichstätt (49).  

2.1.4 Schutzgut Wasser 

Im Planungsgebiet befinden sich keine Oberflächengewässer oder Wasserschutzgebiete. Laut Um-

weltatlas Bayern befindet sich der Geltungsbereich weder im wassersensiblen Bereich noch in einem 

Überschwemmungsgebiet. Für den gewählten Standort sowie dessen unmittelbare Umgebung sind 

keine Informationen in der „Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut“ vorhanden. Eine Hoch-

wassergefahr kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Grundwasser ist mit einem 

Abstand von > 2 m zu erwarten. Genauere Kenntnisse zum Grundwasserstand sind nicht vorhanden. 

Es ist nicht mit Stau- oder Haftnässe zu rechnen. 

2.1.5 Schutzgut Luft und Klima 

Die durchschnittliche Temperatur beträgt im Sommerhalbjahr 13 – 15°C. Die mittlere Niederschlags-

menge beträgt im Sommerhalbjahr 400 – 450mm und im Winterhalbjahr 250 - 350mm. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat durch die geringe Hanglage, sowie als unbebaute 

Fläche der Landwirtschaft eine gewisse Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Bezug 

zur Wohnbebauung. Eine Bedeutung für die Frischluftentstehung ist nicht zu erkennen. 

Besondere Erhebungen zur Luft bzw. deren Verunreinigung liegen für das Planungsgebiet nicht vor. 

2.1.6 Schutzgut Landschaft und Erholung 

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie um einen Streuobstbestand nördlich 

angrenzend an den Ortsteil Ried. Der Geltungsbereich grenzt direkt an die Ortsstraße an und ist 

sonst von landwirtschaftlichen Flächen sowie der Wohnbebauung des Ortsteils begrenzt. Die derzei-

tige Nutzung ist Ackerland bzw. teilweise bereits Campingplatz. Die vorhandenen Obstbäume werden 

erhalten. 

2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Kultur- bzw. Sachgüter mit schützenswertem 

Bestand bekannt. Im BayernAtlas sind keine Boden- oder Baudenkmäler innerhalb der Fläche bzw. 

in der näheren Umgebung verzeichnet. Das nächstgelegene Bodendenkmal befindet sich etwa 550m 

nördlich der Fläche: D-1-7136-0010 Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. 

2.1.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 

der Planung 

Das Belassen der vorliegenden Flächen im bestehenden Zustand würde keine Veränderung der bio-

logischen Vielfalt oder der Funktion als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten erwarten lassen, da 

diese Flächen weiterhin wie bisher landwirtschaftlich genutzt werden würden. 

Auch für die anderen Schutzgüter würden sich keine Veränderungen ergeben. 

2.2 Prognose über die Auswirkungen auf die Schutzgüter bei Durchführung der 

Planung 

2.2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Auswirkungen 
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Die Planung betrifft größtenteils anthropogen überprägte Flächen, deren ökologische Wertigkeit als 

gering zu beurteilen ist, weshalb mit einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des Bestands nicht zu 

rechnen ist. Die vorhandene Vegetation ist geprägt durch die landwirtschaftliche Nutzung und setzt 

sich aus wenigen Arten zusammen. In Bezug auf die Lebensraumfunktion des Gebietes für die Fauna 

sind durch das Fehlen von Lebensstätten einerseits und das Vorhandensein vergleichbarer Habi-

tatstrukturen in der Umgebung andererseits anlagebedingt keine erheblichen Auswirkungen durch 

das Vorhaben zu erwarten. Daher ist eine für den Naturhaushalt untergeordnete Bedeutung vorhan-

den. Wertvolle Lebensräume oder kartierte Biotope werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.  

Gegebenenfalls können auf den landwirtschaftlichen Flächen bodenbrütende Vogelarten vorkommen. 

Genauere Bestandsaufnahmen und gegebenenfalls Vermeidungsmaßnahmen für diese Artgruppe 

sind im Laufe des Bebauungsplanverfahrens durchzuführen.  

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind gering bedeutende Flächen betroffen, so dass 

in der Zusammenschau gering erhebliche Umweltauswirkungen für dieses Schutzgut zu erwarten 

sind. Detaillierte Aussagen zu artenschutzrechtlichen Belangen werden im Laufe des Bebauungsplan-

verfahrens erstellt und beigefügt. 

2.2.2 Schutzgut Boden und Fläche 

Auswirkungen 

Jede Bebauung wirkt sich durch die unvermeidbare Versiegelung und den Eingriff in die Boden- und 

Oberflächenform negativ auf das Schutzgut Boden und Wasser aus. Der natürliche Bodenaufbau wird 

großflächig verändert mit Auswirkungen auf Versickerung, Porenvolumen und Leistungsfähigkeit. 

Baubedingt werden größere Flächen verändert und Oberboden zwischengelagert. 

Generell können auch auf Grundstücken, die nicht im Altlastenkataster erfasst sind, Altlasten vor-

handen sein. Sollten deshalb bei Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festge-

stellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das 

Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).  

Gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen durch Verrichtungen auf den Flächen im Gel-

tungsbereich sind Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Jegliche Beeinträchtigungen, wie Bodenverdich-

tungen oder Bodenverunreinigungen, sind zu vermeiden. Deshalb soll das Gelände auch nur bei tro-

ckenen Boden- und Witterungsverhältnissen befahren werden. Das Befahren bei ungünstigen Boden-

verhältnissen ist zu vermeiden, ansonsten sind Schutzvorkehrungen zu treffen. Geeignete Maschinen 

(Bereifung, Bodendruck) sind auszuwählen. 

Der Wirkraum betrifft ausschließlich den Geltungsbereich. Bodenverunreinigungen angrenzender Flä-

chen sind nicht zu erwarten.  

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (§1 Abs. 5 BauGB sowie §1a Abs. 2) soll mit Grund und 

Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt 

notwendiges Maß begrenzt werden. Versiegelung hat auch Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser 

und Siedlungsklima und es gehen praktisch alle Bodenfunktionen verloren (Puffer-, Regelungs-, Le-

bensraumfunktion und Produktionsfunktion des Bodens für die Landwirtschaft). 

Stellplätze dürfen nur in versickerungsfähigen Belägen erstellt werden und das natürliche Gelände 

soll weitestgehend unverändert beibehalten werden. Deshalb sind Abgrabungen oder Aufschüttungen 

je nach Bereich begrenzt. 

Die Ausgleichsfläche wird zukünftig den Festsetzungen entsprechend weder gedüngt noch mit Pesti-

ziden o.ä. behandelt. 

Vermeidungsmaßnahmen (s. unten)  

Vermeidungsmaßnahmen werden ergriffen, um die Auswirkungen zu reduzieren. Hierzu gehört eine 

Begrenzung der versiegelten Flächen und die Verwendung von versickerungsfähigen Belägen. Der 
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Ausgleich erfolgt im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung durch eine Aufwertung 

geeigneter Flächen. 

Ergebnis 

Es sind auf Grund der Versiegelung und des Verlustes landwirtschaftlicher Flächen Umweltauswir-

kungen mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Boden und Fläche zu erwarten. 

2.2.3 Schutzgut Wasser 

Auswirkungen 

Auf der zur Bebauung vorgesehenen Fläche wird durch die Versiegelung der Oberflächenabfluss ver-

mehrt und beschleunigt, das Rückhaltevolumen des belebten Bodens vermindert und die Grundwas-

serneubildungsrate herabgesetzt.  

Auch die Verdunstung wird auf Grund der Versiegelung reduziert.  

Es kann nach dem derzeitigen Erkenntnisstand davon ausgegangen werden, dass bei den Baumaß-

nahmen kein Grundwasser angeschnitten wird. Schicht- bzw. Hangwasser kann nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen werden. Bei den Baumaßnahmen ist den Anforderungen des allgemeinen Grundwas-

serschutzes bzw. dem wasserwirtschaftlichen Vorsorgegrundsatz des § 1 WHG in ausreichendem 

Maße Rechnung zu tragen. Während des Baubetriebs ist mit erhöhter Erosionsgefahr bei offenliegen-

dem Boden zu rechnen. 

Vermeidungsmaßnahmen (s. unten) 

U.a. die Festsetzung der Verwendung von versickerungsfähigen Belägen wo möglich sowie die Fest-

setzungen zur Durchgrünung tragen zur Verminderung von negativen Auswirkungen auf das Schutz-

gut Wasser bei. 

Ergebnis 

Es sind durch die Versiegelung bei Einhaltung der Verminderungsmaßnahmen Umweltauswirkungen 

geringer bis mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser zu erwarten. 

2.2.4 Schutzgut Luft und Klima 

Auswirkungen 

Die Versiegelung großer freier Flächen führt zur Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten. Eine 

gewisse Beeinflussung der Schutzgüter Luft und Klima ist nicht zu vermeiden. Der Luftaustausch im 

Plangebiet ist durch die vorhandenen und zu erhaltenden freien Flächen gewährleistet, zudem ist auf 

Grund der Größe des Geltungsbereichs keine nachhaltige Beeinträchtigung zu erwarten. 

Es besteht auf Grund des Waldbestandes im Umfeld keine Gefahr der Überhitzung oder der Ausbil-

dung von Wärmeinseln, die Frischluftversorgung ist gesichert. Deshalb ist der Geltungsbereich als 

Fläche ohne kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahn einzustufen. 

Luftgetragene Immissionen (Lärm, Schadstoffe) werden im Umfeld durch die Bebauung und den 

damit im Zusammenhang stehenden Verkehr geringfügig erhöht.  

Vermeidungsmaßnahmen (s. unten) 

Vermeidungsmaßnahmen können die Auswirkungen reduzieren. So führen z.B. die Festsetzungen 

zur Durchgrünung des Baugebietes zur Staubbindung und Reduzierung der Wärmeentwicklung sowie 

zur Verbesserung des Kleinklimas. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung. 

Ergebnis 

Es sind durch die Bebauung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Luft 

festzustellen. Für das Schutzgut Klima sind allenfalls gering erhebliche Auswirkungen zu erwarten. 
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2.2.5 Wirkungsgefüge zwischen den o.g. Schutzgütern 

Die einzelnen Schutzgüter stehen untereinander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgefüge 

miteinander verbunden. So ist die Leistungsfähigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne die 

Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion). Beide 

stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und Tierwelt. 

Diese Bezüge sind bei den jeweiligen Schutzgütern vermerkt. 

2.2.6 Schutzgut Landschaft und Erholung 

Auswirkungen 

Jeder Eingriff und jede Bebauung verändert das Orts- und Landschaftsbild im unmittelbaren Vorha-

benbereich grundlegend. 

Die eingegrenzte Lage mit umliegendem Waldbestand und die bewegte Topographie vermindern je-

doch eine störende Fernwirkung. Die Vorhabenfläche ist von der Umgebung eingefasst. Der Standort 

ist aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Ortsstraße bereits technisch vorgeprägt. 

Mit der Errichtung von Wohnmobilstellplätzen vergrößert sich außerdem das touristische Angebot des 

Marktes Altmannstein, was wiederum zu mehr Attraktivität und Besucherzahlen in der gesamten 

Region führt. 

Vermeidungsmaßnahmen (s. unten) 

Vermeidungsmaßnahmen können die Auswirkungen auf das Schutzgut reduzieren. Hierzu gehören 

unter anderem die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung bzw. zur Gebäudehöhe. Sie tragen dazu 

bei, den Einfluss der Neubauten auf die Umgebung zu reduzieren. Die geplanten Eingrünungsmaß-

nahmen mit einer öffentlichen Grünfläche fördern die Strukturvielfalt und fügen sich gleichzeigt gut 

in das vorhandene Landschaftsbild ein. Weitere Festsetzungen zu unter anderem Außenbeleuchtung 

oder Werbeanlagen vermindern zusätzliche negative Auswirkungen. 

Ergebnis 

Es sind durch die Bebauung gering erhebliche Umweltauswirkungen für das Schutzgut Landschafts-

bild zu erwarten. 

2.2.7 Auswirkungen auf Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-

Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete durch den Bebauungsplan sind auf Grund der Abstände aus-

geschlossen. Es sind keine Wirkungen denkbar, die eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura 

2000-Gebieten zur Folge haben könnten. Die Planung hat keine Auswirkung auf diese Gebiete. 

2.2.8 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt 

Durch die vorliegende Planung wird ein Bereich in räumlicher Nähe zu bestehenden Gebäuden bean-

sprucht. 

Durch die Ausweisung von neuen Baugebieten sind in der Regel gewisse Auswirkungen auf die im 

Umfeld lebende Wohnbevölkerung gegeben. Meist entstehen nachteilige Auswirkungen in Form von 

Sichtbeeinträchtigungen bzw. Störung des Landschaftsbildes durch die errichteten Anlagenteile. 

Diese werden beim Schutzgut Landschaftsbild behandelt. 

Gerade während der Bauphase ist mit baubedingten Belastungen durch den Baustellenbetrieb und 

den damit zusammenhängenden Fahrverkehr zu rechnen (Lärm, Staub, optische Reize). Sie werden 

als unerheblich eingestuft, da sie zeitlich begrenzt auftreten und sich nicht nachteilig auf Wohn- und 

Erholungsfunktionen sowie das Wohlbefinden und die Gesundheit auswirken. 
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Mit der Bebauung der Sondergebiete gehen keine siedlungsnahen, frei zugänglichen Freiflächen ver-

loren. Die eingegrenzte Lage mit umliegendem Wald- bzw. Gehölzbestand vermindert eine störende 

Fremdwirkung. 

Die vorliegende Planung stärkt u. a. die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, zum Teil in 

fußläufiger Reichweite, und wird damit dem Leitziel, der Schaffung gleichwertiger Lebens- und Ar-

beitsbedingungen gerecht. 

Vermeidungsmaßnahmen (s. unten) 

Vermeidungsmaßnahmen können die Auswirkungen auf das Schutzgut reduzieren. Hierzu gehören 

unter anderem die Festsetzungen zur Eingrünung sowie zur Gebäudehöhe. 

Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind lediglich gering erhebliche Belastungen für die angren-

zenden Flächen und für das geplante Gebiet zu erwarten. 

2.2.9 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Auch wenn derzeit keine Bodendenkmäler bekannt sind, ist nicht auszuschließen, dass sich im Pla-

nungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden. Jeg-

liche Form von Erdarbeiten birgt ein gewisses Risiko der Zerstörung von Bodendenkmälern. Da es 

sich bei der Fläche um eine landwirtschaftliche Nutzung handelt, ist dieses Risiko jedoch sehr gering. 

Während der Bauarbeiten bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde 

sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden 

(Art. 8 DSchG). 

Ergebnis 

Es sind durch die Bebauung keine erheblichen Auswirkungen für dieses Schutzgut zu erwarten. 

2.2.10 Auswirkungen auf die Vermeidung von Emissionen sowie der sach-

gerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Emissionen sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben so weit als möglich zu vermeiden. Der 

sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern ist ebenfalls durch entsprechende Gesetze gere-

gelt, die innerhalb des Baugebiets einzuhalten sind. 

2.2.11 Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 

sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Die vorliegende Planung hat keine Auswirkungen auf die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 

sparsame und effiziente Nutzung von Energie. 

2.2.12 Auswirkungen auf die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie 

von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-

schutzrechts 

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. Der betreffende Bereich wird zukünftig 

als Sondergebiete (SO) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 BauNVO dargestellt. 

Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechtliche Belange werden nicht berührt. 

2.2.13 Auswirkungen auf die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in 

Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechts-

akten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 
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überschritten werden 

Durch die Nutzung des Baugebietes entstehen Auswirkungen auf die Luftqualität im unmittelbaren 

Planungsbereich, da von den zu errichtenden Anlagen möglicherweise Luftemissionen ausgehen kön-

nen. Der Bereich ist jedoch nicht als Gebiet mit entsprechenden Auflagen ausgewiesen. 

2.2.14 Auswirkungen bei schweren Unfällen oder Katastrophen 

Es wird nicht mit zusätzlichen Auswirkungen gerechnet, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 

Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind (im 

Sinne von §1 Abs. 6 Nr. 7 j BauGB und Anlage 1 Abs. 2e BauGB). Weder in der Bauphase noch in 

der Betriebsphase sind in Hinsicht auf Katastrophen und schwere Unfälle (bezogen auf die Schutz-

güter) zusätzliche Maßnahmen erforderlich. 

2.3 Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringe-

rung oder Ausgleich von erheblichen Umweltauswirkungen 

2.3.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 

Nach der Anlage zu §2 Abs. 4 und §2a BauGB sind auch die Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-

men im Umweltbericht darzustellen. Im Sinne der Eingriffsregelung des §14 BNatSchG ist es oberstes 

Gebot, vermeidbare Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes zu unterlas-

sen. 

Im Folgenden wird erläutert, mit welchen Maßnahmen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Umwelt vermieden, verhindert, verringert oder ausgeglichen werden, sowohl während der Bauphase 

als auch der Betriebsphase. 

Die Maßnahmen sind in den Festsetzungen des Bebauungsplanes verankert und tragen zur Vermei-

dung, Verhinderung, Verringerung von erheblichen Umweltauswirkungen bei. Die verbleibenden, un-

vermeidlichen Auswirkungen können durch externe Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

2.3.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Im Zuge der Erschließung sind Versorgungsleitungen und Wege zu bündeln. 

Es sind Festsetzungen zur Durchgrünung der Flächen getroffen, die als Gliederungs- und Verbunde-

lemente fungieren. Auch die Festsetzung zur Verwendung standortheimischer Gehölze trägt zu Mini-

mierung des Eingriffs bei. Die Festsetzung von Grünflächen, die nicht bebaut werden dürfen bzw. das 

Pflanzgebot auf der Grundstücksfläche, sichert die Biotopverbindung. 

Das Verbot von Zaunsockeln und die Anhebung der Zaununterkante führt zu einer Durchlässigkeit 

des Gebietes und vermeidet die Zerschneidung von Lebensräumen insbesondere von Kleintieren 

(Ausschluss tiergruppenschädigender Anlagen/Bauteile). 

Zum Schutz für Gehölz bewohnende Tierarten erfolgt die Fällung oder der Rückschnitt von Gehölzen 

nur außerhalb der Brut-, Nist- und Aufzuchtzeit, also nicht zwischen dem 1. März bis 30. September 

(gem. § 39 BNatSchG). 

Für die Außenbeleuchtung wird ausschließlich insektenfreundliches Licht mit einer Abschirmung nach 

oben und an den Seiten verwendet. Damit wird erreicht, dass eine deutlich geringere Zahl an Insek-

ten angelockt wird, so dass die Insektenmenge weniger stark durch die Beleuchtung verringert wird. 

Auf diese Weise wird das Nahrungsangebot vor allem für Fledermäuse und Vögel nicht wesentlich 

beeinträchtigt. 
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Zum Erhalt lokaler Fledermaus-Populationen dürfen die Gehölzbestände nicht beeinträchtigt werden. 

Während der Bauphase sind zum Schutz sind ortsfeste Bau- oder Lattenzäune anzubringen. Gleich-

zeitig sollten die Bauarbeiten, zumindest die Erdarbeiten, vor der Vogelbrutzeit beginnen.  

2.3.1.2 Schutzgut Boden und Fläche 

Vermeidungsmaßnahmen können die Auswirkungen aufgrund der Versiegelung nur bedingt reduzie-

ren. Hierzu gehört v.a. die Begrenzung der versiegelten Flächen wie auch die Festsetzung versicke-

rungsfähiger Beläge. 

Der Ausgleich des Verlustes an Bodenfunktionen wird in Zusammenhang mit dem Ausgleich für Le-

bensraumverluste angestrebt (mehrfach funktionale Ausgleichswirkung, auch bzgl. Schutzgut Was-

ser). Auch der Ausgleich für die Veränderung der Bodenstruktur infolge Änderung der Bodennutzung 

erfolgt mit der Aufwertung geeigneter Flächen. 

Als Vermeidungsmaßnahmen ist die Schaffung von Grünflächen in Bereichen vorgesehen, in denen 

sich die Bodenfunktionen regenerieren können. 

Durch die getroffene Standortwahl sind keine Bereiche mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut 

Boden wie naturnahe oder seltene Boden tangiert. Natürliche und kulturhistorische Boden- und Ober-

flächenformen werden ebenso durch eine geeignete Standortwahl geschützt. 

Die Erdmassenbewegungen im Baugebiet sind aufgrund der getroffenen Festsetzungen beschränkt. 

Aufgrund der beschränkt möglichen Bebauung und Vollversiegelung erfolgt ein sparsamer Umgang 

mit Grund und Boden, der Versiegelungsgrad ist durch die entsprechenden Festsetzungen reduziert.  

Bodenkontaminationen sowie der Nährstoffeintrag in nährstoffarme Böden wird vermieden, ebenso 

nicht standortgerechte Bodenveränderungen. 

Die schichtgerechte Lagerung und ggf. der Wiedereinbau im Baugebiet erfolgt entsprechend der gel-

tenden Richtlinien. Der Boden ist vor Erosionen und Bodenverdichtung zu schützen. 

2.3.1.3 Schutzgut Wasser 

Die Festsetzungen zu versickerungsfähigen Oberflächen/ Belägen reduzieren die Auswirkungen der 

Versiegelung. Hierdurch wird eine flächige Versickerung und Grundwasserneubildung innerhalb des 

Baugebietes erreicht sowie die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens erhalten. Durch die vorgese-

hene breitflächige Versickerung im Baugebiet wird dies zusätzlich unterstützt. 

Durch die Standortwahl werden weder Bereiche mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut Wasser 

wie Überschwemmungsgebiete oder oberflächennahem Grundwasser betroffen oder Oberflächenge-

wässer selbst beeinträchtigt. Durch die Tiefbauarbeiten darf keine Grundwasserabsenkung erfolgen. 

Durch die festgesetzten Durchgrünungsmaßnahmen und die Begrenzung der GRZ werden Flächen 

für die Versickerung sowie zur Verdunstung von Wasser offengehalten. 

2.3.1.4 Schutzgut Landschaftsbild 

Durch die Standortwahl ist die Beeinträchtigung von landschaftsbildprägenden Elementen bereits im 

Vorfeld ausgeschlossen. Der gewählte Standort befindet sich abseits von naturnahen Gewässerufern, 

markanten Einzelstrukturen des Reliefs. Die Obstbäume innerhalb des Geltungsbereichs werden nicht 

berührt und sind als zu erhalten festgesetzt. 

Sichtbeziehungen sowie Ensembles werden durch die Ausweisung nicht beeinträchtigt.  

Die Festsetzungen zur Durchgrünung des Gebietes führen zu einer Verminderung des Eingriffes in 

das Schutzgut Landschaftsbild. 

Durch die Festsetzungen zu Höhenlage und -entwicklung der Gebäude wird die Einbindung in das 

umgebende Gelände optimiert und der Eingriff damit minimiert. 

Die Festsetzungen zu den Pflanzgeboten sorgen für eine Durchgrünung der Vorhabenfläche. Zur Re-

duzierung von Lichtverschmutzung ist für alle Formen der Außenbeleuchtung ausschließlich 
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insektenfreundliches Licht mit einer Abschirmung nach oben und an den Seiten zu verwenden, sodass 

das Licht nicht weiter als horizontal ausgestrahlt wird. 

2.3.1.5 Schutzgut Luft und Klima 

Als klimatisch wirksame Vermeidungsmaßnahmen sind umfangreiche Pflanzgebote vorgesehen, die 

zu einer Bindung von Staubpartikeln sowie zur positiven Beeinflussung des Kleinklimas beitragen. 

Durch die Standortwahl wurden kleinklimatisch bedeutsame Flächen bereits von vorneherein ausge-

schlossen. Durch die Festsetzung einer maximalen Versiegelung wird das Aufheizen von Flächen 

reduziert, ebenso durch die festgesetzten Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung. 

2.3.2 Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen / Eingriffsregelung 

Auf die Schutzgüter Tier- und Pflanzenwelt, Landschaftsbild, Boden und Wasser hat der Bebauungs-

plan trotz der geschilderten Minimierungsmaßnahmen unvermeidbare Beeinträchtigungen.  

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

vorrangig zu vermeiden. Soweit sie nicht vermeidbar sind, sind sie durch Ausgleich- und Ersatzmaß-

nahmen zu kompensieren (§13 BNatSchG). 

Die Eingriffsregelung wird im vorliegenden Fall nach dem Leitfaden ‚Bauen im Einklang mit Natur und 

Landschaft‘, 2021 durchgeführt.  

Die Grundlage für die Beurteilung der Eingriffsschwere ist der Flächenzustand vor Beginn der Maß-

nahmen. 

2.3.2.1 Ermittlung der Eingriffsschwere 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung ist von der Intensität des Eingriffs, also der Stärke, Dauer und 

Reichweite der Wirkungen und von der Empfindlichkeit der Schutzgüter abhängig. Auch die Ausge-

staltung der geplanten Bebauung beeinflusst die Intensität der konkreten Beeinträchtigung von Natur 

und Landschaft.  

Der Bebauungsplan legt Art und Maß der baulichen Nutzung in Form eines äußeren Gesamtrahmens 

fest. Somit kann auch die Schwere der Beeinträchtigung auf Natur und Landschaft überschlägig auch 

dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden. Hierzu dient die Grundflächenzahl 

(GRZ). Bei geringer und mittlerer Bedeutung kann deshalb als Beeinträchtigungsfaktor die Grundflä-

chenzahl angesetzt werden. Über diesen Beeinträchtigungsfaktor sind auch Freiflächen abgedeckt, 

die zu Baugrundstücken gehören. 

Bei einer Betroffenheit von Biotop- und Nutzungstypen mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung 

wird dagegen grundsätzlich von einem Totalverlust ausgegangen und pauschal der Beeinträchti-

gungsfaktor 1 verwendet. 

Beeinträchtigungsfaktor 

GRZ = 0,4  

2.3.2.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes 

Vor der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird geprüft, ob Beeinträchtigungen durch Vorkehrungen 

vermieden werden können.  

Unter Vermeidungsmaßnahmen sind Vorkehrungen zu verstehen, die den mit dem Eingriff verfolgten 

Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft er-

reichen.  

Das Vermeidungsgebot zwingt eine Gemeinde jedoch nicht zur Aufgabe der Planung. Soweit Vermei-

dungsmaßnahmen vorgesehen sind, die Beeinträchtigungen nur teilweise vermeiden, können sie 

über einen Planungsfaktor durch Abschläge beim ermittelten Ausgleichsbedarf berücksichtigt werden. 

Der rechnerisch ermittelte Ausgleichsbedarf kann bei entsprechenden Maßnahmen um bis zu 20% 

reduziert werden, soweit im Rahmen der Weiterentwicklung und Optimierung der Planung durch 

Vermeidungsmaßnahmen am Ort des Eingriffs die Beeinträchtigungen verringert werden.  
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Voraussetzung ist, dass die Vermeidungsmaßnahmen rechtlich verbindlich gesichert sind und ihre 

positiven Wirkungen prognostisch quantifiziert und qualifiziert bewertet werden können.  

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung sind in der vorliegenden Bauleitplanung vorgese-

hen (keine Berücksichtigung beim Planungsfaktor): 

Schutzgut Vermeidungsmaßnahmen 
Umsetzung 

ja nein 

Arten & Lebens-

räume 

Erhaltung und Sicherung von Bereichen mit besonderer Be-

deutung für das Schutzgut Arten und Lebensräume, wie z.B. 

Schutzgegenstände gemäß §20 Abs. 2 BNatSchG, Natura 

2000-Gebiete, gesetzlich geschützte Biotope nach §30 

BNatschG iVm. Art. 23 BayNatSchG, Lebensräume gefährde-

ter Arten (Rote-Liste-Arten) einschließlich ihrer Wander-

wege, Vorkommen landkreisbedeutsamer Arten nach dem 

Arten- und Biotopschutzprogramm 

  

Vermeidung mittelbarer Beeinträchtigungen von Lebensräu-

men und Arten durch Isolation, Zerschneidung oder Stoffe-

inträgen 

  

Erhalt schutzwürdiger Gehölze, Einzelbäume, Baumgruppen 

und Alleen 

  

Sicherung erhaltenswerter Bäume und Sträucher im Bereich 

von Baustellen (RAS-LP4 bzw. DIN 18920) 

  

Bündelung von Versorgungsleitungen und Wegen Entspricht dem 

allg. Stand der 

Technik 

Verbot tiergruppenschädigender Anlagen oder Bauteile, z.B. 

Sockelmauern bei Zäunen 

  

Boden & Fläche 

Erhaltung und Sicherung von Bereichen mit besonderer Be-

deutung für das Schutzgut Boden, wie naturnahe und/oder 

seltene Böden 

  

Schutz natürlicher und kulturhistorischer Boden- und Ober-

flächenformen durch geeignete Standortwahl 

  

Anpassung des Baugebietes an den Geländeverlauf zur Ver-

meidung größerer Erdmassenbewegungen sowie von Verän-

derungen der Oberflächenformen 

Entspricht dem 

allg. Stand der 

Technik 

Vermeidung von Bodenkontaminationen, von Nährstoffein-

trägen in nährstoffarme Böden und von nicht standortge-

rechten Bodenveränderungen 

  

Schichtgerechte Lagerung und ggf. Wiedereinbau des Bo-

dens 

Entspricht dem 

allg. Stand der 

Technik 

Schutz vor Erosion oder Bodenverdichtung Entspricht dem 

allg. Stand der 

Technik 

Erhaltung von Flächen, die für die naturräumliche Struktur 

von Bedeutung sind 

  

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch flächen-

sparende Siedlungsformen mit der Schaffung von höherer 
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baulicher Dichte sowie der Verringerung des Versiegelungs-

grades 

- Effiziente Bauformen (Reihenhäuser, Hausgruppen, 

Geschosswohnungsbau) 

- Geringere Abstandsflächen unter Wahrung gesunder 

Lebens- und Wohnverhältnisse 

- Höhere Bebauung (höhere GFZ) 

Reduzierung Flächeninanspruchnahme durch Steigerung 

der Flächenausnutzung 

- Mehrfachnutzung von Flächen und Räumen 

- Effiziente Nutzungsmischung (Wohnen, Arbeiten, 

Nahversorgung) 

  

Reduzierung Flächeninanspruchnahme durch Ausnutzung 

von Nachverdichtungspotenzialen 

  

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch flächen-

sparende Erschließungsstrukturen  

- effiziente interne und externe Verkehrserschließung 

- effiziente technische Infrastruktur 

  

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Maßnah-

men der Verkehrsvermeidung 

- Vermeidung von Verkehren durch alternative Mobili-

tätsangebote mit der Folge der Reduktion von Par-

kierungsflächen 

  

Wasser 

Erhaltung und Sicherung von Bereichen mit besonderer Be-

deutung für das Schutzgut Wasser, wie Überschwemmungs-

gebiete einer Fließgewässeraue, Bereiche mit oberflächen-

nahem Grundwasser 

  

Erhalt von Oberflächengewässern durch geeignete Standort-

wahl 

  

Vermeidung von Gewässerverfüllung, -verrohrung, -ausbau   

Vermeidung von Grundwasserabsenkung infolge von Tief-

baumaßnahmen 

  

Vermeidung der Einleitung von belastetem Wasser in Ober-

flächengewässer 

  

Vermeidung von Grundwasseranschnitten und Behinderung 

seiner Bewegung 

  

Klima / Luft 

Erhalt von Luftaustauschbahnen (Vermeidung von Barriere-

wirkung) 

  

Erhalt kleinklimatisch wirksamer Flächen, z.B. Kaltluftentste-

hungsgebiete 

  

Landschaftsbild 

Vermeidung von Bebauung in Bereichen, die sich durch fol-

gende Landschaftsbildprägender Elemente auszeichnen: 

- Naturnahe Gewässerufer 

- Markante Einzelstrukturen des Reliefs (z.B. Kuppen, 

Hänge, Geländekanten) 
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- Waldränder – einzelnstehende Bäume, Baumgrup-

pen und Baumreihen 

- Hecken und Gebüschgruppen, insbesondere wenn 

diese strukturierende Funktion einnehmen 

Erhalt von Sichtbeziehungen und Ensemblewirkungen   

Vermeidungsmaßnahmen ohne Anrechnung beim Planungsfaktor 

 

 

 

 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung sind in der vorliegenden Bauleitplanung vorgese-

hen (Anrechnung beim Planungsfaktor): 

Schutzgut Vermeidungsmaßnahmen 
Umsetzung 

ja nein 

Arten & Lebens-

räume 

Schaffung kompakter Siedlungsräume und Vermeidung von 

Zersiedelung zur Sicherung und Entwicklung für das SG Ar-

ten und Lebensräume bedeutender Flächen auf Flächennut-

zungsplan- sowie Landschaftsplanebene 

nicht zutref-

fend 

Erhöhung der Durchlässigkeit von Siedlungsränder zur freien 

Landschaft zur Erhaltung und Wiederherstellung des Bio-

topverbundes der Grünflächen/Biotope im Siedlungsbereich 

mit den Biotopen im Außenbereich (multifunktionale Wirkun-

gen zur Aufrechterhaltung und Förderung des Kaltluft- und 

Frischluftaustausches) 

  

Abbau von künstlichen Barrieren durch Schaffung von Nah-

erholungs- und Grünverbindungen zur Abschwächung von 

naturräumlichen Trennungseffekten durch die Wiederher-

stellung der Durchgängigkeit von Grün- und Wegeverbin-

dungen mit z.B. breiten wegbegleitenden Säumen und He-

cken sowie die Aufhebung der Verrohrungen von Gewässern 

und Wegunterführungen 

  

Vernetzung von großräumigen Grünstrukturen   

Biodiversität durch Schaffung von differenzierten Grünräu-

men und der Erhalt von bestehenden Grün-, sowie für das 

SG Arten und Lebensräume bedeutenden Baustrukturen 

  

Naturnahe Gestaltung der öffentlichen und privaten Grünflä-

chen, der Wohn- und Nutzgärten sowie der unbebauten Be-

reiche der privaten Grundstücke, z.B. durch Mindestanzahl 

von autochthonen Bäumen pro Grundstücksfläche 

  

Eingrünung von Wohnstraßen, Wohnwegen, Innenhöfen und 

offenen Stellplätzen, z.B. durch Mindestanzahl von autoch-

thonen Bäumen pro Stellplatz 

  

Fassadenbegrünung mit hochwüchsigen, ausdauernden 

Kletterpflanzen 
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Dauerhafte Begrünung von Flachdächern   

Beleuchtung von Fassaden und Außenanlagen: Verwendung 

von Leuchtmitteln mit warmweißen LED-Lampen mit einer 

Farbtemperatur 2700 bis max. 3000 Kelvin 

  

Rückhaltung des Niederschlagswassers in naturnah gestalte-

ter Wasserrückhaltung bzw. Versickerungsmulden 

  

Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Ver-

wendung versickerungsfähiger Beläge 

  

Vermeidungsmaßnahme mit Anrechnung beim Planungsfaktor 

Auf Grund der verbindlich festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen wird der Planungsfaktor mit -10% 

angesetzt (maximal -20%). 

Bestandserfassung Schutzgut Arten und Lebensräume 

Code, Bezeichnung Fläche (m²) 

Wert-

punkte 
(WP) 

GRZ/ 

Ein-

griffs-
faktor 

Ausgleichs-

bedarf (WP) 

A11, Intensiv bewirtschafte Äcker ohne 

oder mit stark verarmter Segetalvegetation 

5.558 2 0,4 4.447 

B412, Streuobstbestände im Komplex mit 

Äckern ohne oder mit standorttypischer Se-

getalvegetation 

1.254 8 0,4 4.013 

P412, Sonderflächen der Land- und Ener-

giewirtschaft 

857 1 0,4 343 

  
 8.803 WP 

  

Planungsfaktor Begründung Sicherung 

s.o. Tabelle Vermeidungsmaßnahmen mit 

Anrechnung bei Planungsfaktor 

Eingriff wird teilweise vermieden, 

positive Effekte möglich 

Festsetzung 

in BBP  

Summe (max. 20%) -10% 

  

Summe Ausgleichsbedarf  7.923 WP 

Im Regelfall wird davon ausgegangen, dass über den rechnerisch ermittelten Ausgleichsbedarf auch 

die Beeinträchtigung der Funktionen der nicht flächenbezogen bewertbaren Merkmale und Ausprä-

gungen des Schutzgutes Arten und Lebensräume sowie der Schutzgüter biologische Vielfalt, Boden 

und Flächen, Wasser, Klima und Luft mit abgedeckt werden.  

Das Vorliegen des Regelfalls ist im Umweltbericht begründet dargelegt. 

Der Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Landschaftsbild wird aufgrund der sehr spezifischen Ei-

genart dieses Schutzgutes immer gesondert verbal-argumentativ ermittelt. Es wird geprüft, ob dieser 

Ausgleichsbedarf mit den für das Schutzgut Arten- und Lebensräume ergriffenen Maßnahmen abge-

deckt wird oder zusätzlicher Ausgleichsbedarf zur Aufwertung des Landschaftsbildes einschließlich 

der innerörtlichen Durchgrünung erforderlich sind.  

Zusätzlicher Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Landschaftsbild besteht für den vorliegenden Be-

bauungs- und Grünordnungsplan jedoch nicht. Durch die mit Waldbestand eingegrenzte Lage und 

der technischen Vorprägung entlang der Staatsstraße erfolgt kein relevanter Eingriff in das Land-

schaftsbild. 
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2.3.2.3 Bewertung des Ausgleichs 

Ausgleichsumfang und Bilanzierung Schutzgut Arten und Lebensräume 
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Ausgangszustand nach der 

BNT-Liste 

Prognosezustand nach der BNT-Liste Ausgleichsmaßnahme 
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A1 A11, Intensiv bewirt-

schafte Äcker ohne 

oder mit stark verarm-

ter Segetalvegetation 

2 B441, Streuobstbestände im 

Komplex mit artenreichem 

Extensivgrünland 

10* 1.244 8 9.952 

Summe Ausgleichsumfang im Wertpunkten  

 
Bilanzierung 

Summe Ausgleichsumfang 9.952 WP 

Summe Ausgleichsbedarf  7.923 WP 

 
Differenz - 2.029 WP  

* Gemäß der Biotopwertliste zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung (Bay-

KompV) erfolgt für die Ermittlung des Prognosewerts ein Abschlag von 2 WP. 

Nach Gegenüberstellung des Ausgleichbedarfs mit dem Ausgleichumfang verbleibt gemäß der Bilan-

zierung eine Differenz von 2.029 Wertpunkten. Somit kann der Eingriff als ausgeglichen angesehen 

werden. 

Die Maßnahmen auf der Ausgleichsfläche werden unter Punkt 2.3.3 – Maßnahmen auf Ausgleichsflä-

chen näher benannt sowie in die Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen. Die notwendi-

gen Ausgleichsflächen sind nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes dem Bayerischen Landesamt für 

Umwelt (LfU) zur Aufnahme in das Ökoflächenkataster zu melden. 

2.3.3 Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen 

Maßnahme A1: Streuobstbestände im Komplex mit artenreichem Extensivgrünland 

Entwicklungsziel: B441, Streuobstbestände im Komplex mit artenreichem Extensivgrünland 

Herstellung: 

Anpflanzung von heimischen Obstbäumen, alte regionale Sorten, mit der Mindestqualität 3xv, mB, 

Hochstamm, Stammumfang mind. 10-12 cm.  

Baum mit baumschonenden Anbindematerial im Bereich von 10-20 cm unterhalb der Krone und mit 

einem Abstand von ca. 10 cm zwischen Pfahl und Baum anbinden.  

In den ersten beiden Jahren ist die Fläche mindestens dreischürig zu mähen und das Mahdgut von 

der Fläche zu entfernen. Der Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden und Herbiziden ist nicht zulässig. 

Im Folgejahr ist eine Ansaat mit einer Regio-Saatgutmischung (Region 19 – Bayerischer und Ober-

pfälzer Wald) mit einem Kräuteranteil von mindestens 30 % durchzuführen. 

Dauerhafte Markierung der Ausgleichsflächen mit Eichenpflocken 

Pflege: 
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Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und in ihrem Bestand dauerhaft zu sichern. Nicht ange-

wachsene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode durch Gehölze gleicher Art und Größe zu er-

setzen. 

Der Aufwuchs ist zweischürig (1. Schnitt nicht vor Mitte Juni) zu mähen und das Mähgut abzutrans-

portieren (kein Mulchen). Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist nicht zulässig. Aufkom-

mende Neophyten (z. B. Kanadische Goldrute, Einjähriges Berufkraut, Kanadisches Berufkraut, ja-

panischer Staudenknöterich u. ä.) sind auf der gesamten Fläche frühzeitig zu beseitigen. Alternativ 

ist eine extensive Beweidung zulässig. 

Die Fertigstellung ist bei der UNB zu melden und ein Abnahmetermin ist zu vereinbaren. Die Kopien 

der Lieferscheine der Bepflanzung der Ausgleichsfläche sowie die Autochthonitätsnachweise sind an 

die UNB zu übermitteln. 

2.3.4 Umsetzung und Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen 

Die Maßnahmen sind spätestens 1 Jahr nach Baubeginn umzusetzen. Die im Rahmen der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung festgelegten Ausgleichsflächen sind nach Inkrafttreten des Be-

bauungsplanes an das Ökoflächenkataster beim Bayerischen Landesamt für Umweltschutz zu mel-

den. In begründeten Fällen (z.B. erst später erfolgende Erschließung des Baugebiets) kann auf Antrag 

an die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt die Frist für die Umsetzung der Maßnahmen ver-

längert werden. 

Um die Sicherung des angestrebten Zustands der Ausgleichsflächen zu gewährleisten, ist bei Aus-

gleichsflächen, die sich nicht im Eigentum des Marktes Moosbach befinden, die Bestellung einer un-

befristeten beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Freistaats Bayern erforderlich. 

Diese Sicherung ist durch die Kommune zu veranlassen. 

Auf den Ausgleichsflächen sind Maßnahmen, die den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild beein-

trächtigen könnten, untersagt. Hierunter fallen insbesondere die folgenden Verbote: 

o bauliche Anlagen zu errichten, 

o die Flächen einzuzäunen (temporäre Zäunung zur Sicherung des Aufwuchses ist zulässig) 
o zu düngen oder Pflanzenschutzmittel auszubringen 

o standortfremde Pflanzen einzubringen oder nicht heimische Tierarten auszusetzen 
o die Flächen aufzufüllen oder sonstige zweckwidrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen 

vorzunehmen, 
o Freizeiteinrichtungen oder gärtnerische Nutzungen auf den Ausgleichsflächen zu betreiben. 

 
Im Bereich der Ausgleichsmaßnahmen ist ausschließlich autochthones Pflanz- und Saatgut zu ver-

wenden. Ein entsprechender Nachweis ist der unteren Naturschutzbehörde nach Abschluss der Maß-

nahmen vorzulegen.  

2.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Auf Ebene des Bebauungsplanes sind in erster Linie alternative Erschließungsmodelle zu überprüfen, 

um die Variante mit dem geringsten Eingriffsrisiko umzusetzen. 

Es ist davon auszugehen, dass alternative Standorte bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanung 

überprüft wurden und dies auf Ebene des Bebauungsplanes entfallen kann. 

Stattdessen werden Planungsalternativen innerhalb des Geltungsbereiches betrachtet. 

Varianten mit geringerem Eingriffspotenzial konnten nicht erkannt werden. Eine alternative Erschlie-

ßung ist aufgrund der bereits vorhandenen Strukturen nicht sinnvoll und würde zusätzliche Eingriffe 

in die Umwelt bedingen. 

Die gewählte Fläche hat unter Beachtung der Flächenverfügbarkeit in der Gesamtschau die besten 

Ausgangsbedingungen und das geringste Eingriffspotenzial, weshalb diese Standortalternative ge-

wählt wurde. 
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3 .  Zusä tz l i che  Angaben  

3.1 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kennt-

nislücken 

Da es sich bei der Planung um eine durchschnittliche Inanspruchnahme von Flächen handelt, sind 

weiträumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt unwahrscheinlich. Daher ist der Untersuchungs-

bereich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die direkt angrenzenden Bereiche be-

grenzt. Eine Fernwirkung ist bei den meisten umweltrelevanten Faktoren nicht zu erwarten. Ausnah-

men bilden lediglich das Landschaftsbild sowie Immissionen. Der Untersuchungsraum ist bei diesen 

Schutzgütern entsprechend weiter gefasst. 

Die Bestandserhebung erfolgt durch ein digitales Luftbild, das mit der digitalen Flurkarte überlagert 

wurde und mit Ortsbesichtigungen ergänzt wurde. Darüber hinaus sind Daten des Fachinformations-

system Naturschutz (FIS-Natur), des Arten- und Biotopschutzprogramms, des Bodeninformations-

system Bayern, des Bayern- und Umweltatlas, des Geotopkatasters Bayern, des Regionalplanes und 

Landesentwicklungsprogrammes, u. ä. ausgewertet worden. 

Bei der Bewertung der Eingriffsfolgen wird unterschieden in „nicht erheblich“ oder „erheblich“. Er-

hebliche Eingriffsfolgen werden in drei Stufen kategorisiert: Die Eingriffserheblichkeit ist „gering“, 

„mittel“ oder „hoch“; sind die Auswirkungen nicht erheblich, das Schutzgut also nicht betroffen, so 

lautet die Bewertung „nicht betroffen“ oder „nicht erheblich“. 

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden verwendet. 

Die vorliegenden aufgeführten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem allgemeinen 

Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. Schwierigkeiten oder Lücken bzw. 

fehlende Kenntnisse über bestimmte Sachverhalte, die Gegenstand des Umweltberichtes sind, sind 

nicht erkennbar. 

Da eine objektive Erfassung der medienübergreifenden Zusammenhänge nicht immer möglich und 

in der Umweltprüfung zudem auf einen angemessenen Umfang zu begrenzen ist, gibt die Beschrei-

bung von Schwierigkeiten und Kenntnislücken den beteiligten Behörden und auch der Öffentlichkeit 

die Möglichkeit, zur Aufklärung bestehender Kenntnislücken beizutragen.  

Die während oder nach der öffentlichen Auslegung gewonnenen zusätzlichen Erkenntnisse zu den 

jeweiligen Schutzgütern werden mit aufgenommen. 

3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Auswirkungen 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, damit frühzeitig 

unvorhergesehene Auswirkungen ermittelt werden und geeignete Abhilfemaßnahmen ergriffen wer-

den können. Da es keine bindenden Vorgaben für Zeitpunkt, Umfang und Dauer des Monitorings 

bzw. der zu ziehenden Konsequenzen gibt, sollte das Monitoring in erster Linie zur Abhilfe bei unvor-

hergesehenen Auswirkungen dienen.  

Schutzgut Beschreibung 

Mensch/ 
Gesundheit 

o Die Einhaltung der notwendigen Abstandsflächen wird überprüft.  

Tiere und 
Pflanzen 

o Spätestens 5 Jahre nach Beginn der Baumaßnahmen prüft die Kommune, ob 

die Eingrünungsmaßnahmen entsprechend den Pflanzbindungen und den Ziel-

setzungen erfolgreich umgesetzt sind. 

o Nach 5 Jahren prüft die Kommune, ob sich die Ausgleichsmaßnahmen entspre-

chend ihren Zielsetzungen entwickelt haben. 

o Die Erfolgskontrolle der Ausgleichsmaßnahmen wird der Unteren Naturschutz-

behörde vorgelegt. 
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Boden 
o Spätestens 5 Jahre nach Beginn der Baumaßnahmen prüft die Kommune, ob 

die Eingrünungsmaßnahmen entsprechend den Pflanzbindungen und den Ziel-

setzungen erfolgreich umgesetzt sind. 

o Nach 5 Jahren prüft die Kommune, ob sich die Ausgleichsmaßnahmen entspre-

chend ihren Zielsetzungen entwickelt haben. 

Wasser 
o Spätestens 5 Jahre nach Beginn der Baumaßnahmen prüft die Kommune, ob 

die Eingrünungsmaßnahmen entsprechend den Pflanzbindungen und den Ziel-

setzungen erfolgreich umgesetzt sind. 

o Nach 5 Jahren prüft die Kommune, ob sich die Ausgleichsmaßnahmen entspre-

chend ihren Zielsetzungen entwickelt haben. 

Luft/ Klima 
o Spätestens 5 Jahre nach Beginn der Baumaßnahmen prüft die Kommune, ob 

die Eingrünungsmaßnahmen entsprechend den Pflanzbindungen und den Ziel-

setzungen erfolgreich umgesetzt sind. 

o Nach 5 Jahren prüft die Kommune, ob sich die Ausgleichsmaßnahmen entspre-

chend ihren Zielsetzungen entwickelt haben. 

Landschaft/ 
Erholung 

o Spätestens 5 Jahre nach Beginn der Baumaßnahmen prüft die Gemeinde, ob 

die Eingrünungsmaßnahmen entsprechend den Pflanzbindungen und den Ziel-

setzungen erfolgreich umgesetzt sind. 

o Nach 5 Jahren prüft die Gemeinde, ob sich die Ausgleichsmaßnahmen entspre-

chend ihren Zielsetzungen entwickelt haben. 

Kultur- und 
Sachgüter 

o Keine Überwachungsmaßnahmen erforderlich 

Fläche o Die Einhaltung der bauleitplanerischen Festsetzung insbesondere zur Flächen-

versiegelung bzw. GRZ wird durch die Bauaufsichtsbehörde sichergestellt. 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Markt Altmannstein plant die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Sondergebiet 

Campingplatz Ried“. Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,8 ha. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Entwicklung eines Sondergebiets Campingplatz. 

Um den gesetzlichen Anforderungen nach Durchführung einer sogenannten Umweltprüfung Rech-

nung zu tragen, ist ein Umweltbericht als Teil der Begründung des Bauleitplanes zu erstellen. Im 

beiliegenden Umweltbericht werden die derzeitigen Verhältnisse bezüglich der Schutzgüter im Ein-

zelnen beschrieben und die Auswirkungen des Bauleitplans auf diese erläutert und bewertet. 

Zusammenfassend betrachtet entstehen durch die geplante Ausweisung im Bebauungsplan und die 

Realisierung der Bebauung in erster Linie Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und Fläche. 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 

Schutzgut Wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Tiere und 

Pflanzen / 

Biologische 

Vielfalt 

Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche, keine Fläche mit kom-

plexen ökologischem Wirkungsgefüge betroffen, unter Berück-

sichtigung der Vermeidungsmaßnahmen keine Tatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 -3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

gering 

Boden/Fläche Versiegelung sowie Verlust landwirtschaftlicher Fläche ist nicht 

ausgleichbar, aber alternativlos 

Begrenzung vollständiger Versiegelung  

mittel 

Wasser Verringerte Grundwasserneubildung durch Versiegelung, aber so-

weit möglich Versickerung und Rückhaltung vor Ort 

gering bis 

mittel 
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Klima/Luft Kaltluftentstehungsfläche ohne Bezug zu Belastungsgebieten be-

troffen 

gering 

Landschaft/Er-

holung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Baukörper, Eingrü-

nung vorgesehen, eingegrenzte Lage durch Gehölzbestand, bes-

sere Erschließung und Zugänglichkeit der Erholungsregion 

gering 

Mensch/Ge-

sundheit 

Verlust von Landwirtschaftsflächen, keine erheblichen negativen 

Auswirkungen auf die Erholungsnutzung, bessere Zugänglichkeit 

durch neue Parkplätze, keine erheblichen Emissionen bei Einhal-

tung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben 

gering 

Kultur- und 

Sachgüter 

Keine Bodendenkmäler bekannt, vor allem bei den Erdarbeiten ist 

auf Bodenfunde zu achten. Die gesetzlichen Vorgaben sind einzu-

halten 

nicht be-

troffen 

Wechselwir-

kungen zwi-

schen den 

Schutzgütern 

Keine erheblichen, zusätzlichen Belastungen durch Wechselwir-

kungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten 

nicht er-

heblich 

Auswirkungen 

bei schweren 

Unfällen oder 

Katastrophen 

Keine zusätzlichen Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der 

nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Un-

fälle oder Katastrophen 

voraus-

sichtlich 

nicht be-

troffen 

Durch Einbindung der Baukörper sowie die Reglementierung der Versiegelung werden differenzierte 

Vermeidungsmaßnahmen getroffen. 

Es sind von der Planung keine wertvollen Lebensräume betroffen. Vermeidungsmaßnahmen verrin-

gern die Eingriffe in den Natur- und Landschaftshaushalt, so dass die ökologische Funktionsfähigkeit 

des Landschaftsraumes erhalten bleibt. 

Dauerhafte Beeinträchtigungen werden lediglich für das Schutzgut Boden bzw. Fläche erwartet, die 

jedoch unter Berücksichtigung der Minimierungsmaßnahmen und auf Grund des getätigten Aus-

gleichs in Kauf genommen werden können. Durch grünordnerische und ökologische Festsetzungen 

für den Geltungsbereich sowie durch die Bereitstellung von Ausgleichsflächen wird eine ausgegli-

chene Bilanz von Eingriff und Ausgleich erzielt. 

Insgesamt ist das Vorhaben unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

als umweltverträglich anzusehen. Standorte mit geringeren Auswirkungen auf die Schutzgüter gibt 

es nicht bzw. stehen nicht zur Verfügung.  
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